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Der Geschäftsführende Vorstand, der Vorstand und der Erweiterte Vorstand beantragen auf Grundlage der anlässlich 

ihrer letzten Sitzungen gefassten Beschlüsse, sowie aufgrund des Grundsatzbeschlusses der Mitgliederversammlung 

2025, dass die Mitgliederversammlung die Änderung der Satzung entsprechend dieser Beschlussvorlage beschließt. 

Begründung: Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass aufgrund der stetig zunehmenden, administrativen und ge-

setzlichen Anforderungen an die Vereinsverwaltung und -Geschäftsführung, und wegen des Rückgangs des ehrenamtli-

chen Engagements im sportfernen Verwaltungsbereich, ein Verein unserer Größe und Komplexität nicht mehr vollstän-

dig ehrenamtlich verwaltet und geführt werden kann. Das belegt leider auch der Verlust von insgesamt über 600 Mitglie-

dern im Turnbereich und der geschlossene Rücktritt der ehrenamtlichen Abteilungsleitung. Der strategischen Planung, 

Entwicklung und Organisation des Sportbetriebs – ebenso wie der Vereinsverwaltung und Geschäftsführung – muss 

künftig eine höhere Priorität eingeräumt werden, die nicht mehr allein ehrenamtlich gefordert und geleistet werden kann. 

Daher sollen – als nächster Schritt auf dem KometenWeg Richtung 2030 – moderne, verschlankte Strukturen mit folgen-

den, zentralen Elementen geschaffen werden: 

(1) Als oberstes Wahl- und Beschlussfassungsorgan soll weiterhin die Mitgliederversammlung dienen, die über 

sämtliche Grundsatzfragen entscheidet und das ehrenamtliche Präsidium wählt; 

(2) Als oberstes, unterjähriges Beschlussfassungsorgan nach der Mitgliederversammlung soll weiterhin der Erwei-

terte Vorstand dienen, der sich aus den Leitungen der Abteilungen und Sportbereiche zusammensetzt; 

(3) Als ehrenamtliches Aufsichts- und Repräsentationsorgan soll ein von der Mitgliederversammlung gewähltes, 

mehrköpfiges Präsidium dienen; das Präsidium soll aus einem Präsidenten und mindestens sechs Vizepräsi-

denten bestehen; oberste Aufgabe des Präsidiums soll neben der Bestellung und fachlichen Beaufsichtigung 

des Vorstands die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung und die Prüfung des Jahresabschlusses sein; neben 

seiner Kontrollfunktion sollen das Präsidium die oberste Instanz für Verfahren nach der Rechtsordnung bilden, 

vereinswesentliche Repräsentationsaufgaben wahrnehmen, und besondere, vereinsübergreifende Funktionen 

und Zuständigkeiten, wie beispielsweise die des PSG-Beauftragte und des Ehrenamtsbeauftragten, die Senio-

renvertretung und die Jugendvertretung übernehmen; 

(4) Als ehren- und/oder hauptamtliches Exekutivorgan soll ein vom Präsidium bestellter, mehrköpfiger Vorstand die 

operative Vereinsgeschäftsführung und Vereinsverwaltung übernehmen; der konkrete Zuschnitt der Zuständig-

keitsbereiche und eine etwaige Vertretungsbefugnis sollen vom Präsidium im Bestellungsbeschluss geregelt 

werden; der Gesamtumfang der Zuständigkeits- und Aufgabenbereiche, die vom (Geschäftsführenden) Vor-

stand wahrgenommen werden müssen, orientiert sich am aktuellen Ressort-/Geschäftsverteilungsplan. 

Mit diesen Änderungen sollen die verschiedenen Aufsichtsorgane des Vereins (Ältestenrat, Revisoren, Vorstand) in ei-

nem einzigen Aufsichtsorgan, dem Präsidium, gebündelt werden. Zugleich soll die Bestellung und Beaufsichtigung eines 

Vorstands durch das Präsidium dessen unterjährige Kontrolle und kompetenzgerechte Besetzung – künftig ggf. auch 

durch die Bestellung hauptamtlicher Vorstände – sicherstellen. Dieser Vorstand soll neben der Vereinsgeschäftsführung 

und Verwaltung maßgeblich auch die beiden Herzstücke unseres Vereins verantworten: Die strategische, zukunftsge-

richtete Entwicklung des Individual- und Teamsports. Sofern und soweit eine hauptamtliche Besetzung aus Kostengrün-

den zunächst nicht infrage kommt, soll auch weiterhin eine ehrenamtliche Berufung möglich sein. 

Die grundsätzlich bereits beschlossene Neustrukturierung der sportlichen Bereiche, das angestrebte Zweisäulenmodell – 

und die Transformation der bisherigen Abteilungen, Abteilungsleitungen und Abteilungsversammlungen zu den beiden 

sportlichen Bereichen Individual- und Teamsport – soll durch eine spätere Satzungsreform geregelt werden. Diese Neu-

ausrichtung soll federführend von den künftigen Vereinsorganen und Entscheidungsträgern gemeinsam ausgearbeitet 

und umgesetzt werden. Unter dem schützenden Dach des Team- und Individualsportbereichs, soll künftig auch für tradi-

tionsreiche, kleinere Sportangebote, ebenso wie für neue Trendsportarten, eine nachhaltige, sportliche Entwicklungsper-

spektive und ein gesundes Mitgliederwachstum sichergestellt werden. 

Die mit dieser Beschlussvorlage beantragten Änderungen betreffen lediglich den Organisationsaufbau unseres Vereins, 

haben keine Auswirkungen auf den Satzungszweck und die Gemeinnützigkeit unseres Vereins, und berühren auch nicht 

die Rechte der einzelnen Mitglieder und/oder die Rechte der Mitgliederversammlung. 

Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend grundsätzlich die maskuline Bezeichnung ver-

wendet. Diese Bezeichnung ist geschlechtsneutral zu verstehen und umfasst stellvertretend sämtliche Geschlechter. 
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Satzung 

I. Grundbestimmungen 

 Name, Sitz, Vereinsfarben und Vereinsabzeichen 

1. Die Freie Turn- und Sportvereinigung Komet Blankenese von 1907 e.V. hat ihren Sitz in Hamburg-Blankenese 

und ist unter dem Aktenzeichen 69 VR 3699 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen. 

2. Der Verein ist Mitglied des Hamburger Sportbundes e.V. (HSB) und der von ihm anerkannten Fachverbände. Der 

Verein und seine Mitglieder erkennen die Satzungen des HSB und seiner Fachverbände an. 

3. Die Vereinsfarben sind braun und weiß. Das Vereinsabzeichen entspricht der nachstehenden Abbildung: 

 

4. Sofern Spielordnungen für einzelne Sparten diese verbieten, kann von den Vereinsfarben und dem Vereinsabzei-

chen mit Zustimmung des Vorstands abgewichen werden. 

5. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 Zweck und Aufgaben 

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung und Integration der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports. 

2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

 Durchführung von geordneten Turn-, Sport-, Spielübungen und Wettkämpfen; 

 Bau und Instandhaltung von vereinseigenen Sportanlagen und des Vereinsheims sowie Pflege und Instand-

haltung der Turn- und Sportgeräte; 

 Die Gründung von, die Kooperation mit, sowie die Beteiligung an juristischen Personen, deren Zweck die 

Planung, Finanzierung, Instandhaltung, sowie den Bau und Betrieb von Sportanlagen umfasst; 

 Durchführung von Herz-/Reha-/Gesundheitssport für Mitglieder/Teilnehmer/Patienten mit/ohne Verordnung; 

 Durchführung von sportlichen und musikalischen Veranstaltungen, Versammlungen, Vorträgen und Kursen; 

 Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern und die Förderung von deren Ausbildung; 

 Förderung und Integration der Vereinsjugend und -Senioren durch sportliche und gesellige Veranstaltungen; 

3. Der Verein und seine Mitglieder wenden sich gegen jegliche Diskriminierung in Bezug auf Rasse, Ethnie, Natio-

nalität, Religion, Weltanschauung, Alter, Geschlecht, sexuelle Identität oder Behinderung. 

4. Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexuali-

sierter Art ist. Der Verein verpflichtet sich zur Implementierung einer „Kultur des Hinsehens“ in Bezug auf die se-

xualisierte Gewalt im Sport. 

5. Verstöße gegen die vorgenannten Grundsätze können mit Ausschluss aus dem Verein, den Vereinsorganen so-

wie mit dem Entzug von Lizenzen geahndet werden. 

 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-

günstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
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2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. Alle Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütung begünstigt werden. 

5. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes eines Anteils am 

Vereinsvermögen. 

 Mitgliedschaft 

1. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. 

2. Der Verein unterscheidet: 

 Aktive und passive ordentliche Mitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 

 Aktive und passive Kinder und jugendliche Mitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 

 Ehrenmitglieder 

 Kurzzeitmitglieder 

3. Einzelheiten kann durch Beschlüsse des Vorstands geregelt werden. 

Aufnahme 

4. Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche oder elektronische Beitrittserklärung in Textform beantragt. Die Er-

klärung eines Minderjährigen bedarf der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. 

5. Die Beitrittserklärung gilt als angenommen, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Eingang beim Vorstand 

ohne Angabe von Gründen vom Vorstand abgelehnt worden ist. 

Rechte 

6. Die aktiven Mitglieder und die Kurzzeitmitglieder haben Anspruch auf sportliche Betätigung im Rahmen der vom 

Verein durchgeführten sportlichen Disziplinen. Sie genießen alle Rechte, die sich aus der Satzung des Vereins 

ergeben. Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder sowie jugendliche Mitglieder haben nach Vollendung des 16. 

Lebensjahres das aktive und nach Vollendung des 18. Lebensjahres das passive Wahlrecht. Bei Wahlen und Ab-

stimmungen im Rahmen der Vereinsjugend gelten darüber hinaus die Rechte der jeweils gültigen Jugendord-

nung. 

7. Passive Mitglieder verzichten auf sportliche Betätigung und haben alle Rechte und Pflichten aktiver Mitglieder. 

8. Ehrenmitglieder haben alle Rechte und Pflichten der aktiven Mitglieder und sind von der Beitragszahlung befreit. 

Pflichten 

9. Alle Mitglieder haben die Pflicht, den Verein und seine Bestrebungen in jeder Weise zu fördern. Die Mitglieder 

sind an die Satzung, die Ordnung und an die Beschlüsse der Organe des Vereins gebunden. Die Mitgliedschaft 

verpflichtet zur Zahlung von Beiträgen und geldlichen Verpflichtungen. Einzelheiten regelt die Finanzordnung. 

10. Alle Vereinsmitglieder sind verpflichtet, vor Anrufung der ordentlichen Gerichte bei Rechtsstreitigkeiten, die in 

Verbindung mit dem Verein stehen, den Vorstand als Schiedsinstanz anzurufen. Gegen die Entscheidung des 

Vorstandes kann innerhalb von zwei Wochen beim Ältestenrat schriftlich oder elektronisch in Textform Berufung 

eingelegt werden. Das Verfahren regelt die Rechtsordnung. 

11. Im Übrigen bestimmen sich sämtliche Rechte und Pflichten der Mitglieder und Organe des Vereins untereinander 

und in Beziehung zueinander nach den Maßgaben der Rechts-, Geschäfts-, Finanz-, Ehren-, Jugend-, Daten-
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schutzordnung in ihrer jeweiligen Fassung. Diese und etwaige, zusätzliche, zukünftige Ordnungen sind, mit Aus-

nahme der Rechtsordnung, nicht Bestandteil der Satzung und werden durch Beschluss des Erweiterten Vor-

stands inkraftgesetzt und geändert. 

Beendigung 

12. Bei Beendigung der Mitgliedschaft haben die Mitglieder keine Ansprüche an das Vereinsvermögen. Vereinseigen-

tum ist unverzüglich zurückzugeben. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Bei Kurzzeit-

mitgliedern endet die Mitgliedschaft mit Wegfall des Aufnahmegrunds. 

Austritt 

13. Der Austritt ist zum 30.6. und 31.12. eines jeden Jahres zulässig. Der Austritt ist spätestens zum 15.5. bzw. zum 

15.11. eines jeden Jahres dem Vorstand gegenüber in schriftlicher oder elektronischer Textform zu erklären. Bei 

Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 

14. Ausnahmen kann der Vorstand in Abstimmung mit den Abteilungen zulassen. 

Ausschluss 

15. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus folgenden Gründen ausgeschlossen werden: 

 bei grobem Verstoß gegen die satzungsmäßigen Pflichten und gegen den Vereinszweck, insbesondere bei 

einem Verhalten, das dieser Satzung entgegensteht. Ein solcher Verstoß gilt auch als gegeben bei der Mit-

gliedschaft oder Unterstützung einer Vereinigung, deren satzungsgemäße oder faktische Zwecke und Be-

strebungen dieser Satzung entgegenstehen; 

 bei Nichterfüllung der Beitragspflicht oder anderer geldlicher Verpflichtungen gegenüber dem Verein, wenn 

mindestens acht Wochen seit der Fälligkeit vergangen sind; 

 bei grober Verletzung des Ansehens des Vereins oder seiner Organe. 

16. Einzelheiten regelt die Rechtsordnung. 

Haftung 

17. Mit Erwerb der Mitgliedschaft verzichtet jedes Mitglied auf alle Ansprüche, die ihm gegenüber dem Verein daraus 

entstehen können, dass es anlässlich seiner Teilnahme am Vereinsbetrieb im Sinne des § 2 der Satzung 

und/oder in Ausübung von Funktionen innerhalb des Vereins Unfälle oder sonstige Nachteile erleidet. Dieser Ver-

zicht gilt, gleich, aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden können. Er erstreckt sich gleichzeitig auch 

auf solche Personen und Stellen, die aus dem Unfall selbständig sonst Ansprüche herleiten könnten.  

18. Dieser Verzicht gilt nicht, soweit vorsätzliches Handeln zum Unfall bzw. zum Nachteil geführt hat. Dieser Verzicht 

gilt auch insoweit und in dem Umfang nicht, wie der Verein Versicherungen für das Mitglied abgeschlossen 

und/oder das jeweilige Risiko versichert hat. 

19. Das Mitglied ist verpflichtet, sich über Umfang und Höhe der abgeschlossenen Versicherungen zu informieren 

und weiß, dass es sich auch auf eigene Kosten zusätzlich versichern kann, soweit eine Versicherung nicht oder 

nicht in dem Umfange besteht, die das Mitglied für ausreichend hält. 

20. Die Mitglieder des Vorstandes werden bei der Ausübung ihrer Geschäftsführung von der Haftung für einfache und 

grobe Fahrlässigkeit freigestellt; das gilt auch für die Überwachung der Tätigkeit hauptamtlicher Geschäftsführer 

und aller übrigen Mitarbeiter 

Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten 

21. Die ausdrückliche Anerkennung der Datenschutz-Ordnung ist Grundlage für die Aufnahme und die Mitgliedschaft. 

 Aufnahmegebühren, Beiträge, finanzielle Mittel und Vergütungen 

1. Die Höhe und die Zahlungsweise der Beiträge und aller geldlichen Verpflichtungen (u.a. Umlagen) sowie die Ver-

waltung der finanziellen Mittel werden durch die Finanzordnung geregelt. 
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2. Der Mitgliedsbeitrag ist grundsätzlich vierteljährlich im Voraus jeweils zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Okto-

ber eines Jahres fällig, 

3. Umlagen dürfen nur zur Erfüllung des Vereinszwecks beschlossen werden und zur Deckung eines größeren Fi-

nanzbedarfs des Vereins, der mit den regelmäßigen Beiträgen nicht erfüllt werden kann. Die Höhe einer Umlage 

für den Gesamtverein darf einen Jahresbeitrag eines Mitgliedes nicht überschreiten und wird bei Ehepaaren und 

Familien auf einen Jahresbeitrag für Erwachsene begrenzt. Die Pflicht zur Leistung von Umlagen darf nur einmal 

jährlich auferlegt werden. 

4. Das Mitglied bleibt bis zur Beendigung der Mitgliedschaft (30.6. bzw. 31.12.) verpflichtet seine Beiträge bzw. an-

dere satzungsgemäße Verpflichtungen zu leisten. 

5. Der Verein darf auf Grundlage von Beschlüssen des Vorstands Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nummer 26 

und 26a EStG (Ehrenamtspauschale) bis zur dort festgesetzten Obergrenze an Mitglieder von Organen und 

Funktionsträger zahlen. 

6. Der Verein darf auf Grundlage der vom Vorstand abgeschlossenen Verträge Gehälter und Vergütungen an ne-

ben- und hauptberufliche Mitarbeiter zahlen; dies gilt insbesondere für die Vereinsverwaltung, Abteilungsverwal-

tung und Übungsleitung. 

7. Für zusätzliche Aufgaben (z.B. Vereinsverwaltung, Abteilungsleitung, Übungsleitung), die von Mitgliedern der 

Vereinsorgane übernommen werden und den Umfang ehrenamtlicher Tätigkeiten überschreiten, können auch 

gesonderte Vergütungen vereinbart und durch den Vorstand beschlossen werden. 

II. Organisation 

 Organe 

1. Die Organe des Vereins sind: 

 ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlungen 

 Präsidium 

 Geschäftsführender Vorstand 

 Vorstand 

 Erweiterter Vorstand 

 Abteilungsversammlungen 

 Abteilungsleitungen 

 Revisoren 

 Ältestenrat 

2. Die Organe des Vereins sowie alle Ämter sind grundsätzlich Ehrenämter. 

3. Die Übernahme von mehreren Ehrenämtern und Funktionen innerhalb des Vereins (Ämterhäufung) ist grundsätz-

lich zulässig, sofern sie nicht für bestimmte Vereinsorgane und Ehrenämter durch diese Satzung oder durch die 

Ordnungen des Vereins ausdrücklich ausgeschlossen ist. Im Falle einer Ämterhäufung bemisst sich das Stimm-

recht am Amtsinhaber und nicht an der Anzahl der Ämter, die der Amtsinhaber auf seine Person vereint. 

 Mitgliederversammlungen 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins, das in allen Angelegenheiten des Vereins berät 

und beschließt, soweit nicht andere Organe bzw. Gremien zuständig sind. Alle anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder des Vereins bilden die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 

Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
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2. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt vom Vorstand durch Aushang der Einladung mit Tagesord-

nung im Clubheim des Vereins und durch Veröffentlichung der Einladung mit Tagesordnung auf der Homepage 

des Vereins spätestens 4 Wochen vor dem Versammlungstag. 

3. Die ordentliche Mitgliederversammlung muss bis zum 30. April des Jahres stattfinden. Sofern Präsenzversamm-

lungen aufgrund der tatsächlichen Umstände unmöglich, aufgrund der rechtlichen Umstände verboten, oder nur 

mit erheblichem Aufwand umsetzbar sein sollten, 

 darf nach Ermessen des Vorstands die Mitgliederversammlung solange ausgesetzt und verschoben werden, 

wie die tatsächlichen oder rechtlichen Umstände andauern, die eine Versammlung unmöglich oder nur mit 

erheblichem Aufwand umsetzbar machen; 

 nach Ermessen des Vorstands darf eine Mitgliederversammlung auch als Online-Versammlung, beispiels-

weise als Video- oder Telefonkonferenz, einberufen und abgehalten werden; im vorgenannten Fall dürfen 

Beschlüsse auch anlässlich von Online-Sitzungen gefasst werden; solche Beschlüsse werden von den teil-

nehmenden, stimmberechtigten Mitgliedern gefasst; jedes Mitglied hat die technischen Rahmenbedingungen 

für seine Teilnahme selbst sicherzustellen; um vereinsseitig die technischen Rahmenbedingungen für digitale 

Teilnahmen und Abstimmungen sicherzustellen, kann für digitale Teilnahmen an einer Versammlung eine 

verbindliche Anmeldung von einer Woche bis zum Veranstaltungsdatum festgelegt werden; 

 nach Ermessen des Vorstands dürfen wesentliche oder dringliche Beschlüsse aller Vereinsorgane auch im 

schriftlichen oder digitalen Umlaufverfahren gefasst werden; insbesondere darf nach Ermessen des Vor-

stands der Erweiterte Vorstand auch über dringliche Ausgaben beschließen. 

4. Anträge und Wahlvorschläge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens 2 Wochen vor dem Versammlungs-

tag beim Vorstand eingegangen sein, um in die Tagesordnung aufgenommen werden zu können. 

 Nach Fristablauf eingehende Anträge und Wahlvorschläge können nur dann berücksichtigt werden, wenn für 

deren Behandlung ein dringendes Regelungsbedürfnis noch in dieser Mitgliederversammlung besteht und 

dieses dringende Regelungsbedürfnis von mindestens 2/3 der anwesenden Mitglieder bejaht wird. 

 Anträge auf Satzungsänderung, Ordnungsänderung, Vereinsauflösung und Abwahl von Vorstandsmitgliedern 

Präsidiumsmitgliedern können in keinem Fall als dringlich behandelt werden. 

5. Die Mitgliederversammlung wird von einem Präsidiumsmitglied oder einem Vertreter geleitet. Sofern das Präsi-

dium diese Aufgaben nicht selbst wahrnimmt, wird zu Beginn der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Prä-

sidiums ein Schriftführer und/oder ein Versammlungsleiter eingesetzt. 

5. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied oder einem Vertreter geleitet. Zu Beginn der Mit-

gliederversammlung ist auf Vorschlag des Vorstandes ein Schriftführer zu wählen. 

6. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Bei Abstimmungen ent-

scheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben 

außer Betracht. 

7. Über den Verlauf der Versammlung ist ein Protokoll anzufertigen, in das die Beschlüsse im Wortlaut aufzuneh-

men sind. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen. 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

8. Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden auf Antrag des Vorstandes, des Erweiterten Vorstandes oder 

des Präsidiums oder auf schriftlich oder elektronisch in Textform begründetem Antrag der Revisoren statt, oder 

wenn sie von mindestens 50 stimmberechtigten Mitgliedern beantragt werden. Der Antrag muss an den Vorstand 

gerichtet werden. Sie entscheidet nur über die vorliegenden Anträge. Für die außerordentliche Mitgliederver-

sammlung gelten ansonsten die Regeln für die Mitgliederversammlungen. 

9. Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung. 

 Präsidium 
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1. Das Präsidium ist das oberste, ehrenamtliche Aufsichtsorgan des Vereins, und besteht aus mindestens drei (3) 

Präsidiumsmitgliedern, davon ein (1) Präsident und mindestens zwei (2) Vizepräsidenten, die jeweils für drei 

Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt werden, und bis zur Neuwahl amtieren. 

2. Der Präsident, sowie alle mit geraden Nummern bezifferten Vizepräsidenten, werden in geraden Jahren gewählt; 

der erste Vizepräsident, sowie alle mit ungeraden Nummern bezifferten Vizepräsidenten, werden in ungeraden 

Jahren gewählt. 

3. Scheiden im Laufe der Amtszeit Präsidiumsmitglieder aus. oder bleiben Präsidiumsposten anlässlich der Wahlen 

unbesetzt, kann der Erweiterte Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung Ersatzmitglieder per Mehrheits-

beschluss berufen und diese auch wieder abberufen. 

4. Das Präsidium ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Erweiterten Vorstandes gebunden. Es 

ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse können ebenso im schriftlichen 

oder digitalen Umlaufverfahren oder anlässlich von virtuellen Versammlungen gefasst werden. 

5. Nur Vereinsmitglieder können Präsidiumsmitglied werden; bei Beendigung der Vereinsmitgliedschaft endet auch 

die Präsidiumsmitgliedschaft; eine gleichzeitige Tätigkeit im Präsidium und in anderen Vereinsorganen ist ausge-

schlossen. 

6. Der von der Jugendversammlung gewählte Vereinsjugendleiter wird jeweils im Jahr seiner (Wieder-) Wahl durch 

Beschluss der Mitgliederversammlung als Vizepräsident (Jugend) bestätigt. 

7. Grundsätzlich verantwortet das Präsidium seine nachfolgenden, originären Pflichten gemeinsam: 

 Die Berufung/Bestellung, Beaufsichtigung und Abberufung/Abbestellung der (Geschäftsführenden) Vor-

stände, sowie Abschluss/Kündigung diesbezüglicher Anstellungsverträge; 

 die Überwachung der Umsetzung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung und des Erweiterten Vor-

stands, sowie die Beaufsichtigung der übrigen Vereinsorgane; 

 die Prüfung des Jahresabschlusses, der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, sowie 

der satzungs-/haushaltsgerechten Mittelverwendung; Einzelheiten regelt die Finanzordnung; 

 die Vermittlung und Schlichtung innerhalb oder zwischen Vereinsorganen, zwischen Vereinsorganen 

und/oder Funktionsträgern und/oder Mitgliedern und/oder Dritten, sowie die Wahrnehmung der Organstellung 

im Zuge von Verfahren der Rechtsordnung; Einzelheiten regelt die Rechtsordnung; 

 Die Vertretung, Repräsentation und Integration der Vereinsjugend sowie der Vereinssenioren; 

 Die Wahrnehmung von vereinsübergreifenden Funktionen (wie PSG-Beauftragter, Ehrenamtsbeauftragter). 

8. Das Präsidium kann zur internen Verteilung seiner originären Pflichten auf bestimmte Präsidiumsmitglieder einen 

Geschäftsverteilungsplan per Mehrheitsbeschluss verabschieden. Das Präsidium kann seine originären Pflichten 

selbstständig erbringen, oder Dritte anstellen oder beauftragen. 

9. Im Außenverhältnis gilt: Der Präsident sowie der 1.Vizepräsident und der 2.Vizepräsident sind die gesetzlichen 

Vertreter des Vereins gem. § 26 BGB; jeweils zwei von ihnen gemeinsam vertreten den Verein. 

10. Im Innenverhältnis gilt: Ausschließlich solange kein Geschäftsführender Vorstand durch das Präsidium bestellt ist, 

oder insoweit ungeachtet dessen die ordnungsgemäße Vereinsgeschäftsführung nicht sichergestellt ist, über-

nimmt das Präsidium die Vertretung im Außenverhältnis und die Vereinsgeschäftsführung übergangsweise. 

11. Jedem Präsidiumsmitglied wird für seine Aufsichtstätigkeit eine sozialversicherungs- und lohnsteuerfreie Auf-

wandsentschädigung bis zur Obergrenze der gesetzlichen Ehrenamtspauschale gewährt. 

12. Sämtliche Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten des Ältestenrats und der Revisoren als Vereinsorgane gehen 

nach Inkrafttreten dieser Satzungsänderung auf das Präsidium als Vereinsorgan über, sofern die Satzung und die 

Ordnungen keine abweichenden Regelungen treffen. 

13. Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung. 
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 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus: 

▪ Vorstandsvorsitzender 

▪ Vorstand Finanzen 

▪ Vorstand Verwaltung 

▪ Vorstand Sport 

▪ Vorstand Kommunikation 

▪ Vorstand Informationstechnologie 

▪ Vereinsjugendleiter 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt, mit Ausnahme des Ver-

einsjugendleiters. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben nach Ablauf der zwei Jahre bis zur Neuwahl im Amt. 

3. Nur Mitglieder des Vereins können Vorstandsmitglieder werden. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein en-

det auch das Amt als Vorstand. 

4. In ungeraden Jahren werden gewählt: 

▪ Vorstandsvorsitzender 

▪ Vorstand Verwaltung 

▪ Vorstand Kommunikation 

5. In geraden Jahren werden gewählt: 

▪ Vorstand Finanzen 

▪ Vorstand Sport 

▪ Vorstand Informationstechnologie 

6. Der von der Jugendversammlung gewählte Vereinsjugendleiter wird jeweils im Jahr seiner (Wieder-) Wahl durch 

Beschluss der Mitgliederversammlung als Vorstandsmitglied bestätigt. 

7. Scheiden im Laufe der Amtszeit Vorstandsmitglieder aus oder bleiben Vorstandsämter unbesetzt, kann der Vor-

stand bis zur nächsten Mitgliederversammlung Ersatzmitglieder per Vorstandsbeschluss ernennen und diese 

auch wieder abberufen. Diese Ernennung und Abberufung von Ersatzmitgliedern gilt auch für Mitglieder des Ge-

schäftsführenden Vorstands. 

8. Der Vorstand ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Erweiterten Vorstandes gebunden. Er ist 

beschlussfähig, wenn drei Mitglieder – darunter ein Mitglied des vertretungsberechtigten Vorstands – anwesend 

sind. Beschlüsse können ebenso im schriftlichen oder digitalen Umlaufverfahren oder anlässlich von virtuellen 

Versammlungen gefasst werden. 

9. Der Vorstand kann zur Konkretisierung der Geschäftsbereiche, die den jeweiligen Vorstandsämtern zugeordnet 

sind, einen Geschäftsverteilungsplan per Vorstandsbeschluss verabschieden. Jedes Vorstandsmitglied verant-

wortet die Tätigkeiten innerhalb seines Geschäftsbereichs eigenständig und ist dem Geschäftsführenden Vor-

stand gegenüber auskunfts- und rechenschaftspflichtig. 

10. Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung. 

 Geschäftsführender Vorstand 

1. Der Vorstand ist das oberste Exekutivorgan des Vereins. 

1.2. Das Präsidium kann per Mehrheitsbeschluss ehrenamtliche oder hauptamtliche Vorstände, mit oder ohne Vertre-

tungsbefugnis, mit oder ohne beschränkten Geschäftsbereich, berufen und abberufen, und deren Geschäftsbe-

reich per Beschluss oder Vertrag im Innenverhältnis begrenzen. Gesetzliche Vertreter gem. § 26 BGB sind der 

Vorstandsvorsitzende, der Vorstand Finanzen, sowie der Vorstand Verwaltung. Sie werden gemeinsam bezeich-

net als Geschäftsführender Vorstand. 



FTSV Komet Blankenese von 1907 e.V. 

Satzung und Ordnungen 

-Beschlussvorlage zur Änderung der Satzung- 

Satzung (Beschlussvorlage zur Satzungsänderung vom 27.04.2026) | Seite 9 von 13 

3. Das Präsidium kann per Mehrheitsbeschluss einen oder mehrere der Vorstände mit Gesamtvertretungsbefugnis 

zum Geschäftsführenden Vorstand, und damit zum Gesetzlichen Vertreter des Vereins gem. § 26 BGB bestellen 

oder abbestellen, wobei jeweils zwei Geschäftsführende Vorstände gemeinsam, oder ein Geschäftsführender 

Vorstand gemeinsam mit dem Präsidenten oder dem 1. Vizepräsidenten oder dem 2. Vizepräsidenten, den Ver-

ein gemeinsam vertreten.Die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands sind von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB befreit. Je zwei von ihnen sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

2.4. Eine Ämterhäufung bzw. Vereinigung von mehreren Ämtern des Geschäftsführenden Vorstands auf denselben 

Amtsinhaber ist nicht zulässig.Nur Vereinsmitglieder können zum Vorstand berufen und zum Geschäftsführenden 

Vorstand bestellt werden; bei Beendigung der Vereinsmitgliedschaft endet auch die Vorstandstätigkeit; eine 

gleichzeitige Tätigkeit im Vorstand und in anderen Vereinsorganen ist ausgeschlossen. 

3.5. Der Geschäftsführende Vorstand ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Erweiterten Vorstandes 

und des Vorstands Präsidiums gebunden und letzterem gegenüber auskunfts- und rechenschaftspflichtig. Er ist 

beschlussfähig, wenn zwei seiner Mitglieder am Beschlussverfahren teilnehmen. Beschlüsse können im schriftli-

chen oder digitalen Umlaufverfahren oder anlässlich von virtuellen oder Präsenzsitzungen gefasst werden. 

4. Der Geschäftsführende Vorstand verantwortet die Vereinsgeschäftsführung und stellt sicher, dass die im Zusam-

menhang damit anfallenden Aufgaben insbesondere der Vereins-, der Mitglieder-, der Personalverwaltung und 

der Finanzbuchhaltung im Rahmen der rechtlichen Anforderungen erledigt werden. Zu diesem Zwecke kann er 

für bestimmte Geschäfts- und Aufgabenbereiche:  

 besondere Vertreter nach § 30 BGB bestellen und abbestellen; 

 ehrenamtliche Beauftragte bestellen oder abbestellen; 

 Beschäftigte anstellen und kündigen; 

 Dienstleister beauftragen. 

6. Die Geschäftsführenden Vorstände gem. § 26 BGB verantworten die Vereinsgeschäftsführung und stellen sicher, 

dass die im Zusammenhang damit anfallenden Aufgaben insbesondere: 

 die Vereins-, Mitglieder-, und Personalverwaltung und Finanzbuchhaltung, 

 die technische Administration der dazu erforderlichen Hardware, Software und sonstigen Informations-, Kom-

munikations- und Verwaltungssysteme, 

 die vereinsübergreifende interne und externe Kommunikation mit Mitgliedern, Nachbarschaft/-Vereinen, Ver-

bänden, Verwaltung, Politik, Banken, Versicherungen, Steuerberater und Betriebsprüfern, 

 die perspektivisch-strategische Planung und Entwicklung der Bereiche, Abteilungen, Sportangebote, 

 die operative-kurzfristige Organisation und Durchführung der Sportangebote, 

 die Auswahl, Gewinnung/Bindung, Anstellung/Bestellung, Einarbeitung, Entwicklung/Fortbildung, Beaufsichti-

gung, Verwaltung und Führung von Übungsleitern und ehrenamtlichen Beauftragten, 

 zeitgerecht und ordnungsgemäß erledigt werden. 

7. Zum vorgenannten Zweck kann der Vorstand für bestimmte Geschäfts- und Aufgabenbereiche: 

 besondere Vertreter nach § 30 BGB bestellen und abbestellen; 

 ehrenamtliche Beauftragte bestellen oder abbestellen; 

 Beschäftigte anstellen und kündigen; 

 Dienstleister beauftragen. 

5.8. Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung. 

 Erweiterter Vorstand 
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Zusammensetzung: 

1. Der Erweiterte Vorstand besteht aus: ist nach der Mitgliederversammlung das oberste, ehrenamtliche Beschluss-

fassungsorgan des Vereins und besteht aus den vom Präsidium bestellten Vorständen sowie den Abteilungslei-

tern, ihren Stellvertretern und den Abteilungskassenwarten. 

▪ Vorstand 

▪ Abteilungsleitern, Stellvertretern, Kassenwarten 

▪ Vorsitzender des Ältestenrates oder Vertreter 

Aufgaben 

2. Der Erweiterte Vorstand ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden. Er ist beschlussfähig, wenn 

fünf seiner Mitglieder – darunter ein Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands – anwesend sind. Beschlüsse 

können ebenso im schriftlichen oder digitalen Umlaufverfahren oder anlässlich von virtuellen Versammlungen 

gefasst werden. 

3. Der Erweiterte Vorstand stimmt die Arbeit der Abteilungen und der Ausschüsse, der Sportarten und der Sportan-

gebote aufeinander ab. Er ist vor wichtigen, die Vereinsinteressen wesentlich berührenden Entscheidungen zu 

hören und beschließt über gemeinsame Veranstaltungen. 

4. Der Erweiterte Vorstand stellt den Jahresabschluss fest, beschließt über den Haushaltsplan, und über Änderungen der 

Satzung und der Ordnungen im Rahmen seiner eingeschränkten Satzungsänderungskompetenz gem. § 16. 

5. Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung. 

 Abteilungen 

1. Der Verein gliedert sich in Abteilungen, deren Abteilungsleitungen den Übungs- und Sportbetrieb selbständig or-

ganisieren und durchführen, und deren Abteilungsversammlungen über die Abteilungsbeiträge und über die Mit-

telverwendung der Überschüsse zwischen Beitragseinnahmen und Abteilungsausgaben eigenständig beschlie-

ßen. 

2. Die Mitglieder-, Personal-, Finanzverwaltung und -buchhaltung einschließlich der unterjährigen Buchhaltung, der 

Jahresabschlusserstellung und des Zahlungsverkehrs wird zentral für die Abteilungen durchgeführt. 

3. Das Weisungsrecht und die Kontrollfunktion des Vorstandes bleiben erhalten. 

Abteilungsleitung 

4. Jede Abteilungsleitung besteht aus: 

• Abteilungsleiter (zwingend); 

• Stellvertreter (zwingend); 

• Kassenwart (zwingend); 

• ggf. 1.Beisitzer (optional); 

• ggf. 2.Beisitzer (optional); 

• ggf. weiteren Beisitzern (optional), die fortlaufend durchzuziffern sind. 

5. Die Abteilungsleitung wird von der Abteilungsversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die Mitglieder 

der Abteilungsleitung bleiben nach Ablauf der zwei Jahre bis zur Neuwahl im Amt. 

6. Nur Mitglieder des Vereins können Mitglieder der Abteilungsleitung werden. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im 

Verein endet auch das Amt als Mitglied der Abteilungsleitung. 

7. In ungeraden Jahren werden gewählt: 

• Abteilungsleiter 

• ggf. 1.Beisitzer 

• ggf. 3.Beisitzer 

• ggf. alle weiteren, ungerade bezifferten Beisitzer 
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8. In geraden Jahren werden gewählt: 

• Kassenwart 

• Stellvertreter 

• ggf. 2.Beisitzer 

• ggf. 4.Beisitzer 

• ggf. alle weiteren, gerade bezifferten Beisitzer 

9. Die unterjährige Nachbesetzung vakanter Posten ist durch Beschluss der Abteilungsleitung möglich; 

Aufgaben 

10. Alle im Zusammenhang mit dem Sportbetrieb und der Verwaltung der Abteilung stehenden Arbeiten fallen in die 

Zuständigkeit der Abteilungsleitung, wobei Weisungen des Vorstandes zu beachten sind. 

Abteilungsversammlungen 

11. Die Abteilungsversammlung ist das oberste Organ der Abteilung, das in allen Angelegenheiten der Abteilung be-

rät und beschließt, soweit nicht andere Organe bzw. Gremien zuständig sind. Alle anwesenden stimmberechtig-

ten Mitglieder der Abteilung bilden die Abteilungsversammlung.  

12. Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung. 

Widerruf der Selbständigkeit 

13. Bei zwingenden Gründen ist der Vorstand berechtigt, die Selbständigkeit der Abteilung zu widerrufen. In diesem 

Falle hat der Vorstand unverzüglich eine Abteilungsversammlung einzuberufen. 

 RevisorenGestrichen 

1. Die Mitgliederversammlung wählt in ungeraden Jahren einen 1. Revisor und einen 1. Ersatzrevisor und in gera-

den Jahren einen 2. Revisor und einen 2. Ersatzrevisor. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

2. Die Revisoren dürfen weder dem Vorstand noch den Abteilungsleitungen angehören. Die Mitglieder des Vor-

stands und der Abteilungsleitungen sind nicht berechtigt, auf die Revisoren einzuwirken und auf deren Berichte 

Einfluss auszuüben. 

3. Aufgabe der Revisoren ist die Prüfung der Buchhaltung, der Abschlüsse des Vereins und der Abteilungen, und 

dabei insbesondere sicherzustellen, dass: 

 die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung eingehalten werden, 

 die Mittelverwendung im Rahmen der Satzung und der jeweiligen Haushaltspläne erfolgt. 

4. Um ihren Aufgaben nachzukommen sind die Revisoren berechtigt und verpflichtet: 

 sich sämtliche Buchführungsbelege digital oder innerhalb der Vereinsräume vorlegen zu lassen, 

 sich stichprobenartig die Buchungsbelege einzelner Geschäftsvorfälle erläutern zu lassen, 

 sämtliche gebuchten Konten-/Bargeldbestände mit Kontoauszügen/Kassenbüchern abzugleichen, 

 sich größere Abweichungen zwischen Plan/Ist und ungeplante Fehlbeträge erläutern zu lassen. 

5. Die Prüfung erfolgt stets durch zwei Revisoren gemeinsam und kann arbeitsteilig erfolgen. Dabei kann der 1. Er-

satzrevisor den 1. Revisor, den 2. Revisor oder den 2. Ersatzrevisor vertreten bzw. ersetzen. Analog kann der 

2. Ersatzrevisor den 1. Revisor, den 2. Revisor oder den 1. Ersatzrevisor vertreten bzw. ersetzen; 

6. Die Prüfungsergebnisse sind in Abschlussprüfungsberichten festzuhalten. Die Abschlussprüfungsberichte der 

Abteilungen sind dem Vorstand vorzulegen, der Abschlussprüfungsbericht des Vereins ist der Mitgliederver-

sammlung vorzulegen. 

7. Die unterjährige Nachbesetzung vakanter Posten ist durch Beschluss des Erweiterten Vorstands möglich; 

8. Einzelheiten regelt die Finanzordnung. 
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 ÄltestenratGestrichen 

1. Der Ältestenrat besteht mindestens aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Der Ältestenrat wählt seinen 

Vorsitzenden selbst. Dem Ältestenrat dürfen keine Mitglieder des Vorstandes oder der Abteilungsleitungen ange-

hören. 

1. Der Ältestenrat wird jährlich auf der Mitgliederversammlung gewählt. In den Ältestenrat dürfen nur Mitglieder ge-

wählt werden, die mindestens 45 Jahre alt sind. 

2. Die unterjährige Nachbesetzung vakanter Posten ist durch Beschluss des Erweiterten Vorstands möglich; 

Aufgaben 

3. Der Ältestenrat schlichtet auf Antrag eines Beteiligten oder des Vorstandes Streitigkeiten innerhalb des Vereins 

und entscheidet auch in Verfahren der Rechtsordnung. 

4. Der Ältestenrat soll auch selbständig und proaktiv innerhalb und zwischen den Vereinsorganen und zwischen 

dem Verein und dritten Parteien vermitteln. 

5. Der Sachverhalt muss schriftlich oder elektronisch in Textform dem Ältestenrat mitgeteilt werden. Das Verfahren 

regelt die Rechtsordnung. 

 GestrichenAusschüsse 

1. Der Vorstand kann für einzelne Aufgabengebiete Ausschüsse einsetzen. Jeder Ausschuss wählt seinen Obmann 

selbst. Die Ausschüsse haben über ihre Tätigkeit Protokolle zu führen, in die der Vorstand jederzeit Einblick neh-

men kann. 

 Jugendversammlung 

1. Die Jugendversammlung ist das höchste Organ der Vereinsjugend. Zur Vereinsjugend zählen alle jugendlichen 

und jungen erwachsenen Mitglieder aus den Abteilungen, die das 12. Lebensjahr vollendet und das 26. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben. 

2. Aufgaben der Jugendversammlung sind: 

▪ Die Wahl eines Vereinsjugendleiters, der als Vorstandsmitglied Vizepräsident von der Mitgliederversammlung 

bestätigt werden muss; 

▪ Die Beschlussfassung über eine Jugendordnung; 

▪ Die Beschlussfassung über den Jugendetat. 

3. Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich im Rahmen der Satzung selbständig. Sie entscheidet über die Ver-

wendung der ihr zufließenden Mittel in eigener Zuständigkeit. 

4. Die Arbeit der Vereinsjugend wird durch diese Satzung und durch die Jugendordnung geregelt. Die Jugendord-

nung darf der Vereinssatzung nicht widersprechen. 

4.5. Einzelheiten regelt die Jugendordnung. 

III. Schlussbestimmungen 

 Satzungsänderungen 

1. Eine Satzungsänderung, die eine Änderung des zentralen Vereinszwecks, und nicht lediglich dessen Erweiterung 

oder Ergänzung bewirkt, kann abweichend von § 33 BGB 

 ausschließlich vom Vorstand Präsidium mit einer 3/4-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen seiner 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beantragt werden, 
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 und sofern der Erweiterte Vorstand mit einer 3/4-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen seiner anwe-

senden stimmberechtigten Mitglieder diesem Antrag zugestimmt hat, 

 im Rahmen einer Mitgliederversammlung mit einer 3/4-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der an-

wesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

2. Eine Änderung der §§ 1-5 [Grundbestimmungen], 7 [Mitgliederversammlungen], 16-18 [Schlussbestimmungen] 

dieser Satzung kann ausschließlich im Rahmen einer Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit der abgegebenen, 

gültigen Stimmen der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

3. Sonstige Änderungen der Satzung und der Ordnungen können mit einer 2/3-Mehrheit vom Erweiterten Vorstand 

beschlossen werden. 

4. Redaktionelle Änderungen, Gliederungsmaßnahmen und solche Änderungen, die zugunsten der Aufrechterhal-

tung der Gemeinnützigkeit zwingend erforderlich sind, können mit einfacher Mehrheit vom Geschäftsführenden 

Vorstand beschlossen werden. 

5. Die vorgenommenen Änderungen sind den anderen Organen des Vereins unverzüglich bekanntzumachen. 

 Auflösung 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliederver-

sammlung mit 3/4 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen aller stimmberechtigten Mitglieder beschlossen 

werden. Kommt die erforderliche Mehrheit nicht zustande, muss innerhalb von sechs Wochen eine neue außeror-

dentliche Mitgliederversammlung nur zum Zweck der Auflösung einberufen werden, die mit 3/4 Mehrheit der ab-

gegebenen gültigen Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder die Auflösung beschließen kann.  

2. Die Auflösung des Vereins zum Zwecke der Verschmelzung kann nur auf einer zu diesem Zwecke einberufenen 

außerordentlichen Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit der in geheimer Wahl abgegebenen gültigen Stimmen 

der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.  

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Ver-

eins an den Hamburger Sportbund e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu ver-

wenden hat. 

 Inkrafttreten 

1. Diese Satzung und Rechtsordnung treten im Innenverhältnis bereits soweit möglich mit der Beschlussfassung auf 

der entsprechenden Mitgliederversammlung in Kraft, ermöglichen damit bereits zum Zeitpunkt ihrer Beschlussfas-

sung die Wahl der nach der neuen Satzungsfassung vorgesehenen Ämter, und ersetzen damit alle früheren Sat-

zungen und Rechtsordnungen. 

2. Die amtierenden, gesetzlichen Vertreter bleiben im Außenverhältnis bis zur Registereintragung der neugewählten 

oder bestellten, gesetzlichen Vertreter, zur Vertretung befugt; im Innenverhältnis gilt dies nicht, wenn gesetzliche 

Vertreter abgewählt oder durch Beschluss abberufen werden, oder von ihrem Amt zurücktreten. 

2.3. Die übrigen Ordnungen des Vereins, die nicht Bestandteil dieser Satzung sind, behalten ihre Rechtskraft. 

 

Hamburg, 15.03.2026 
 
 
 
 

Christoph Albrecht | Raoul Richau | Sven Wiechmann 

Geschäftsführender Vorstand i.S.v. § 26 BGB 

Christoph Albrecht
Christoph Klein


